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2. ÄNDERUNG DES FLÄCHENNUTZUNGSPLANES

Maßstab: 1 : 10 000
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Fachabteilung 3.3

Generelle Planung und Stadterneuerung

- Konzentrationszonen Windenergie -
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I DARSTELLUNGEN

Gewerbliche Bauflächen

Gemischte Bauflächen

Sonderbauflächen ( Zweckbestimmung durch Text )

Wohnbauflächen

1

Flächen für den Gemeinbedarf

Öffentliche Verwaltungen

Schule

Kirchen und kirchlichen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen

Gesundheitlichen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen

Sozialen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen

Kulturellen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen

Sportlichen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen

Post

Feuerwehr

Flächen für den überörtlichen Verkehr und die örtlichen Hauptverkehrszüge

Art der baulichen Nutzung

2

3

Sonstige überörtliche und örtliche Hauptverkehrsstraße

Autobahn

Bahnanlagen

Haltepunkt

Ruhender Verkehr

Parkplatz

Parkhaus

4

Elektrizität (Umspannwerk)

Wasser (Wasserübernahmestation, Wasserbehälter, Pumpwerk)

Gas (Gasreglerstation, Gasübernahmestation)

Abfalldeponie

Abwasser (Regenrückhaltebecken, Regenübernahmestation, Kläranlage)

P

P

5 Hauptversorgungs- und Hauptabwasserleitungen

Hochspannungsleitung ( > 110 KV )

Ferngasleitung

Hauptabwasserleitung

6 Grünflächen

Grünflächen

Parkanlagen

Dauerkleingärten

Sport- und Freizeitanlage

Golfplatz

Spielplatz

Kleintieranlage

Friedhof

Freibad

Hallenbad

Hallen- und Freibad

7 Wasserflächen und Flächen für die Wasserwirtschaft

Spiel- und Bolzplatz

F

A

E

HauptwasserleitungWA

SSP Ortsteilzentrum

2 Windenergie

III KENNZEICHNUNGEN

Schutzzonen an klassifizierten Straßen

FLÄCHEN, UNTER DENEN DER BERGBAU UMGEHT1

U

Regelungen für die Stadterhaltung und den Denkmalschutz1
IV NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN

Straßenverkehr2
Ortsdurchfahrtsgrenze

Flächen für die Wasserwirtschaft1

Sanierungsgebiet

V VERMERKE

Auf Beschluss des Umwelt- und Planungsaus-

schusses  vom 30.09.2013 und nach

ortsüblicher Bekanntmachung am 11.10.2013

hat die 2. Änderung des Flächennutzungs-

planes mit Begründung in der Zeit

vom 30.10.2013 bis 29.11.2013

öffentlich ausgelegen.

Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung ist gemäß § 3 Abs. 1

BauGB in Form der Darlegung der allgemeinen Ziele und

Zwecke der Planung und in Form der Anhörung

am 20.03.2013 durchgeführt worden.

Der Rat der Stadt Velbert hat am                    die

2. Änderung des Flächennutzungsplanes und die

dazugehörende Begründung festgestellt.

Velbert,

Der Bürgermeister

I.V.

Beigeordneter/Stadtbaurat

Velbert,

Der Bürgermeister

I.V.

Velbert,

Bürgermeister

Die 2. Änderung des Flächennutzungsplanes ist

gemäß § 6 Abs. 1 BauGB mit Verfügung vom

heutigen Tage genehmigt worden.

Düsseldorf,

Die Bezirksregierung

I.A.

Velbert,

Der Bürgermeister

i.V.

Die Genehmigung der 2. Änderung des Flächennutzungs-

planes ist gemäß § 6 Abs. 5 BauGB am

ortsüblich bekannt gemacht worden. Mit der Bekannt-

machung ist diese Flächennutzungsplanänderung

wirksam geworden.

Beigeordneter/Stadtbaurat

Beigeordneter/Stadtbaurat

( Wendenburg )

( Wendenburg )

( Freitag )

( Wendenburg )

Die Aufstellung der 2. Änderung des Flächen-

nutzungsplanes ist am 27.04.2010 vom Umwelt- und

Planungsausschuss der Stadt Velbert beschlossen und

am 18.06.2010 öffentlich bekanntgemacht

worden (§ 2 Abs. 1 BauGB).

Velbert,

Der Bürgermeister

I.V.

Beigeordneter/Stadtbaurat

( Wendenburg )
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Änderung des FlächennutzungsplanesDarstellungen des derzeitigen Flächennutzungsplanes

Wasserflächen

Gewässer (Bachläufe)

Gewässer (Verrohrt)

Hochwasserrückhaltebecken

Flächen für Aufschüttungen

Flächen für Aufschüttungen

8

R

Stadtgrenze

Überschwemmungsgebiet

VI HINWEISE
Flächen mit erheblichen Bodenbelastungen1

Ü

Geltungsbereich der 2. Änderung des Flächennutzungsplanes

 - Konzentrationszonen Windenergie -

Flächen für die Landwirtschaft und Wald

Flächen für die Landwirtschaft

9

Flächen für Wald

Naturdenkmal

Naturschutzgebiet

II ERGÄNZENDE DARSTELLUNGEN

Siedlungsschwerpunkte1

SSP Stadtzentrum

10

U

Landschaftsschutzgebiet

C   Geodatenbasis Kreis Mettmann - Vermessungs- und Katasteramt
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4 4
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6

5

4

1

1
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